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Satzung des DTTB 

Satzung des DTTB

I.	 Name, Zweck, Aufgaben, 
Rechte, Datenschutz

§ 1	 Name

1.1  Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) ist 
die Spitzenorganisation des deutschen Tischten-
nissports. In ihm sind die in der Bundesrepublik 
Deutschland bestehenden Tischtennis-Verbände 
zusammengeschlossen. 

1.2  Der Deutsche Tischtennis-Bund ist am 8. No-
vember 1925 gegründet worden, hat seinen Sitz in 
Berlin und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht 
Berlin-Charlottenburg eingetragen. Der Wieder-
gründungstag ist der 16. Juli 1949.

§ 2	 Selbstständigkeit, Mitglied­
schaften

2.1  Der DTTB ist ein selbstständiger Fachverband 
und wird ehrenamtlich geführt. Er ist Mitglied im 
DOSB, in der ETTU und der ITTF und kann sich 
anderen nationalen und internationalen Sportver-
bänden anschließen. 

2.2  Der DTTB wird demokratisch geführt, er ist 
parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Der 
DTTB wendet sich gegen jede Form von Gewalt. 
Er tritt rassistischen, verfassungs- und fremden-
feindlichen Bestrebungen und anderen diskriminie-

renden oder menschenverachtenden Verhaltens-
weisen entschieden entgegen.

2.3  Die Farben des DTTB sind Grün-Weiß-Gold.

§ 3	 Zweck, Gemeinnützigkeit

3.1 Die Verbandszwecke sind die Förderung des 
Tischtennissports und die Förderung der Jugend-
arbeit.

3.2  Der DTTB verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab-
gabenordnung. Der DTTB ist selbstlos tätig; er 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

3.3  Mittel des DTTB dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zu-
wendungen aus Mitteln des DTTB. Ehrenamtliche 
haben einen Anspruch auf Ersatz ihrer zwingend 
notwendigen Aufwendungen (Reisekosten gemäß 
Reisekostenordnung des DTTB sowie Auslagen-
ersatz für Porto-, Telekommunikations- und Ko-
pierkosten).

3.4  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des DTTB fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

3.5  Bei Auflösung des DTTB oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an eine juristische Person des öffentlichen 

Satzung Deutscher Tischtennis-Bund, beschlossen am 19. Juni 2011 in Frankfurt am Main
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Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Kör-
perschaft zwecks Verwendung ausschließlich und 
unmittelbar zur Förderung des Tischtennissports.

§ 4	 Jugendorganisation

Die Deutsche Tischtennisjugend führt und verwal-
tet sich eigenständig und verfügt über die ihr zuflie-
ßenden Mittel. Näheres regelt die Jugendordnung.

§ 5	 Zweckverwirklichung  
und Aufgaben

Der DTTB hat vor allem folgende Aufgaben:

1.  die Vertretung des deutschen Tischtennissports 
nach innen und außen

2.  die Schaffung, Fortschreibung und Überwa-
chung der Einhaltung der Satzung, der Ordnungen 
und der übrigen Bestimmungen, auch unter Be-
rücksichtigung der internationalen Regeln

3.  die Schaffung von Regelungen zur Starterlaub-
nis und zum Wechsel der Spielberechtigung (Ver-
einswechsel) von Spielern

4.  die Bekämpfung des Dopings und das Eintreten 
für Maßnahmen, die den Gebrauch verbotener 
leistungssteigernder Mittel unterbinden

5.  die Durchführung von internationalen Veran-
staltungen sowie von allen regionalen und natio-
nalen Veranstaltungen oberhalb der Meisterschaf-
ten und Ranglistenturniere bzw. der höchsten 
Spielklassen der Mitgliedsverbände.

6.  die Förderung des Leistungs- und Breitensports 
sowie der Jugendbildung im Sinne des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes

7.  die Herausgabe einer Fachzeitschrift

8.  die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Mit-
glieds- und/oder Regionalverbänden

§ 6	 Verwertungsrechte

Der DTTB hat das Recht, die nationalen und in-
ternationalen Sportveranstaltungen, auch soweit 
sie einem seiner Mitgliedsverbände oder den ihnen 
angeschlossenen Vereinen zur Durchführung über-
tragen worden sind, in Bild und Ton zu verwerten.

Dies gilt nicht für die Mannschaftskämpfe der 1. 
Bundesliga Herren und für die Deutsche Pokalmei-
sterschaft Herren ab der 1. Hauptrunde.

§ 7	 Vorrangige Vorschriften

Soweit der DTTB auf den in § 5 genannten Gebie-
ten Vorschriften erlässt, treten diese an die Stelle 
der etwa von den Mitglieds- oder Regionalverbän-
den erlassenen Vorschriften. Der DTTB kann mit 
der Durchführung einer einzelnen, ihm nach § 5, 
Ziffer 5, obliegenden Aufgabe einen Mitgliedsver-
band beauftragen. Dieser kann den Auftrag an 
eine seiner Unterorganisationen, einen Regional-
verband oder einen ihm angeschlossenen Verein 
weitergeben.

§ 8 	 Bekämpfung von Doping

Die Anti-Doping-Ordnung einschließlich aller An-
hänge ist Bestandteil der Satzung.

§ 9	 Datenschutz

9.1  Der DTTB erhebt, verarbeitet und nutzt Daten 
seiner Mitglieder, von Vereinen, Verbandsangehö-
rigen, ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern, 
Funktionsträgern, Schiedsrichtern und Übungslei-
tern/Trainern nur für die Erfüllung seiner satzungs-
mäßigen Zwecke. Die insoweit relevanten Daten 
werden im Generalsekretariat gespeichert.
Darüber hinaus erfolgt die Verarbeitung und Nut-
zung dieser Daten, soweit es zur Wahrung berech-
tigter Verbandsinteressen erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.
Die Daten werden durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff 
Dritter geschützt.
Zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen 
wird vom Präsidium ein Datenschutzbeauftragter 
bestellt.

9.2  Die im Generalsekretariat gespeicherten Daten 
werden zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke 
des DTTB mit der ausdrücklichen Maßgabe, dass 
die Daten nicht für andere Zwecke verwendet wer-
den, den zuständigen ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeitern des DTTB zur Verfügung gestellt. 
Als Mitglied der ITTF, der ETTU und des DOSB 
stellt der DTTB die zur Sicherung der satzungsmä-
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ßigen Zwecke seiner Dachorganisationen notwen-
digen Daten zur Verfügung.

9.3  Zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke 
des DTTB werden Anschriftenlisten in geeigneter 
Form (gedruckt und im Internet) veröffentlicht. 
Sie enthalten als Daten von Verbänden bzw. Ver-
einen jeweils den Verbands-/Vereinsnamen, eine 
vom Verband bzw. Verband selbst zu bestimmende 
Kontaktadresse und die offizielle E-Mail-Adresse 
sowie weitere Kommunikationsdaten wie Telefon-, 
Telefax- und Mobiltelefonnummern. Die Verbände 
bzw. Vereine können der Veröffentlichung von Tele-
fon-, Telefax- und Mobiltelefonnummern jederzeit 
schriftlich widersprechen.
Werden von den Verbänden bzw. Vereinen Adres-
sen und Kommunikationsdaten von Mitarbeitern 
in die EDV eingegeben oder beantragt der Verein 
die Eingabe dieser Daten, so werden auch diese 
Daten zusammen mit Namen und Vornamen ver-
öffentlicht. Der Veröffentlichung von Adress- und 
Kommunikationsdaten können diese Mitarbeiter 
jederzeit schriftlich widersprechen.
Von den Verbandsangehörigen, ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeitern, Funktionsträgern, 
Schiedsrichtern und Übungsleitern/Trainern wer-
den für die Dauer der Übernahme der Tätigkeit die 
Funktion, Name und Vorname, eine von den Per-
sonen selbst bestimmte Kontaktadresse sowie die 
Kommunikationsdaten wie Telefon-, Telefax- und 
Mobiltelefonnummer und E-Mail-Adresse aufge-
nommen. Fachwarte und Schiedsrichter können 
der Veröffentlichung ihrer Telefon-, Telefax- und 
Mobiltelefonnummer sowie E-Mail-Adresse jeder-
zeit schriftlich widersprechen.
Vom DTTB können Spielergebnislisten und Rang-
listen sowohl in gedruckter Form als auch – für 
einen begrenzten Zeitraum – im Internet veröffent-
licht sowie externen Dienstleistern zur Verfügung 
gestellt werden. Dabei können Name, Vorname, 
Geschlecht, Geburtsjahr, Nationalität und Ver-
einszugehörigkeit der einzelnen Spieler angegeben 
werden.

9.4  Daten von Mitgliedsvereinen, Verbandsange-
hörigen, Funktionsträgern, Schiedsrichtern und 
Übungsleitern werden nach Austritt aus dem Ver-
band bzw. Beendigung der Tätigkeit gelöscht, 
sobald ihre Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. 
Daten, die einer gesetzlichen oder satzungsmä-
ßigen Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden 
für die weitere Verwendung gesperrt und nach 
Ablauf der Aufbewahrungspflicht entsprechend 
Satz 1 gelöscht.

II.	 Erwerb und Verlust  
der Mitgliedschaft

§ 10	 Mitgliedschaft

10.1  Der DTTB hat ordentliche und außerordent-
liche Mitglieder.

10.2  Die Mitgliedschaft kann beantragt werden

n	 von jeweils einem Tischtennis-Verband je Bun-
desland der Bundesrepublik Deutschland (Mit-
gliedsverbände), jedoch nur insoweit, als diese 
einem vom Deutschen Olympischen Sportbund 
anerkannten Landessportbund angehören (or-
dentliche Mitglieder),

n	 von den Regionalverbänden (ordentliche Mit-
glieder) sowie

n	 vom TTBL-Trägerverein (außerordentliches Mit-
glied)  

10.3  Die Mitgliedschaft aller zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Satzung am 14.6.2008 beste-
henden Mitgliedsverbände bleibt erhalten.

10.4  Die Zugehörigkeit der Vereine zu einem Mit-
gliedsverband ist besonders geschützt und darf 
nicht angetastet werden.

§ 11	 Erwerb der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft muss schriftlich beantragt wer-
den. Der Nachweis, dass der Beitritt entsprechend 
der Satzung des beitretenden Verbandes beschlos-
sen wurde, ist zu erbringen. Über den Antrag 
entscheidet das Präsidium. Gegen den zurückwei-
senden Beschluss ist die Anrufung des Bundestages  
innerhalb eines Monats nach Zugang möglich.
Vereine der Lizenzliga erwerben die außerordent-
liche Mitgliedschaft mit der Erteilung der Lizenz.
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§ 12 	 Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durch

n	 Austritt,

n	 Ausschluss,

n	 Auflösung eines Mitglieds- bzw. Regionalver-
bandes oder

n	 Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit dem 
DTTB bei außerordentlichen Mitgliedern

§ 13	 Austritt von Mitgliedern

Der Austritt kann jeweils zum 30. Juni eines Jahres, 
und zwar mit sechsmonatiger Kündigungsfrist, 
erfolgen.

§ 14	 Ausschluss von Mitgliedern

14.1  Ein Mitgliedsverband oder der TTBL-Träger-
verein e.V. kann durch Beschluss des Präsidiums 
ausgeschlossen werden, wenn er

n	 die Satzung oder Ordnungen des DTTB miss-
achtet oder

n	 schuldhaft mit der Beitragszahlung mindestens 
ein Jahr im Rückstand ist oder

n	 wiederholt gröblich gegen Ansehen oder Inte-
ressen des DTTB verstößt.

14.2  Ein Regionalverband kann durch Beschluss 
des Präsidiums ausgeschlossen werden, wenn er

n	 die Satzung oder Ordnungen des DTTB miss
achtet oder

n	 wiederholt gröblich gegen Ansehen oder Inte-
ressen des DTTB verstößt.

14.3  Gegen den Beschluss des Präsidiums ist die 
Anrufung des Bundestages innerhalb eines Monats 
nach Zugang möglich. Die Anrufung hat aufschie-
bende Wirkung.

§ 15	 Regelungen bei Ausscheiden

Bei Ausscheiden eines Mitgliedsverbandes ist das 
Präsidium berechtigt, das Verhältnis der Vereine 
des ausgeschiedenen Verbandes zum DTTB zu 
regeln.

§ 16	 Bundesangehörige

Die den Mitgliedsverbänden angeschlossenen Ver-
eine und deren Mitglieder sowie die in den Or-
ganen des DTTB tätigen Personen sind Angehörige 
des DTTB (Bundesangehörige).
Die Bundesangehörigkeit wird erworben und ver-
loren mit der Zugehörigkeit zu einem Mitglieds-
verband. Sie kann auch durch Einsetzung in eine 
Funktion erworben oder verloren werden.

III.	 Rechte und Pflichten  
der Mitglieder

§ 17	 Stimmrecht der Mitglieder

Die Mitglieds- und Regionalverbände sowie der 
TTBL-Trägerverein e.V. haben Stimmrecht beim 
Bundestag und bei den Sitzungen des Beirats. 
Das Stimmrecht wird durch volljährige Delegierte 
ausgeübt, die von den Mitglieds- bzw. Regionalver-
bänden bestimmt werden. Die Delegierten müssen 
nicht Mitglied des Vorstands im Sinne von § 26 
BGB sein.

§ 18	 Rechte und Pflichten  
der Mitglieder

18.1  Die Mitglieder und Bundesangehörigen ha-
ben das Recht, die Einrichtungen des DTTB in 
Anspruch zu nehmen. Sie haben ferner Anspruch 
auf Betreuung und auf Wahrung ihrer Interessen 
durch den DTTB.

18.2  Die Mitglieder, mit Ausnahme der Regional-
verbände, sind verpflichtet, Beiträge zu entrichten. 
Zu den finanziellen Pflichten der Mitgliedsverbän-
de gehört es auch, eine der Anzahl ihrer Vereine 
entsprechende Zahl des amtlichen Organs des 
DTTB abzunehmen.
Die Mitgliedsverbände sind ferner verpflichtet, ihre 
Satzungen und Ordnungen an die durch Schaffung 
eines Lizenzspielerstatutes begründete Änderung 
der Rechtsbeziehungen der Vereine zum DTTB und 
den Mitgliedsverbänden anzupassen.

18.3  Der DTTB kann die Inanspruchnahme be-
stimmter Einrichtungen wie z. B. der Lizenzliga von 
der Zahlung angemessener Gebühren abhängig 
machen.
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§ 19	 Regionalverbände

Die Mitgliedsverbände können Regionalverbände 
bilden. 

§ 20	 Anrufung ordentlicher Gerichte

Die Anrufung des Deutschen Sportschiedsgerichts 
(§ 45 DIS-SportSchO) der Deutschen Institution 
für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) ist – nach 
Ausschöpfung der nach der Sportgerichtsbarkeit 
zustehenden Rechtsmittel – innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der letztinstanzlichen Ent-
scheidung möglich. Eine Anrufung ordentlicher 
Gerichte ist durch die Unterwerfung unter das 
Deutsche Sportschiedsgericht ausgeschlossen.

IV. 	 Organe des DTTB

§ 21	 Organe des DTTB

Organe des DTTB sind:

1.   	 Legislativorgan: der Bundestag

2.   	 Beratungsorgan: der Beirat

3.   	 Exekutivorgane

3.1   	 das Präsidium

3.2.  	 der Ausschuss für Leistungssport

3.2.1.  	das Ressort Nominierungen

3.2.2.  	das Ressort Bundesligen Herren

3.2.3.  	das Ressort Bundesligen Damen

3.3.  	 der Ausschuss für Wettkampfsport

3.3.1.  	das Ressort Erwachsenensport

3.3.2.  	das Ressort Jugendsport

3.3.3.  	das Ressort Seniorensport

3.3.4.  	das Ressort Schiedsrichter

3.4.  	 der Ausschuss für Sportentwicklung

3.4.1.  	das Ressort Breitensport

3.4.2.  	das Ressort Schulsport

3.4.3.  	das Ressort Gesundheitssport

3.4.4.  	das Ressort Mädchen und Frauen

3.5.  	 der Ausschuss für Bildung u. Forschung

4.   	 Rechtsprechungsorgane

4.1.  	 das Sportgericht

4.2.  	 das Bundesgericht

4.3.  	 das Disziplinarorgan Anti-Doping

5.  		  Kontrollorgane

5.1.  	 die Kontrollkommission

5.2.  	 die Haushaltsprüfungskommission

5.3.  	 die Antragsprüfungskommission

5.4.  	 der Datenschutzbeauftragte

§ 22	 Wählbarkeit, Amtszeit, 
Haftung

22.1  Wählbar sind nur volljährige Personen. 

22.2  Die zu wählenden Mitglieder des Präsidiums, 
der Ausschüsse, der Ressorts sowie der Rechtspre-
chungs- und Kontrollorgane werden für zwei Jahre 
gewählt, gerechnet von der Annahme der Wahl 
bis zur Neuwahl. Ausnahmen: Die Mitglieder des 
Disziplinarorgans Anti-Doping, der Datenschutz-
beauftragte und die Beauftragten in den Ressorts, 
sofern sie nicht durch Wahl beauftragt oder nach 
ihrer Wahl zu bestätigen sind, werden vom Prä-
sidium für zwei Jahre ernannt. Die Spielleiter der 
Regional- und Oberligen werden vom Ressort Er-
wachsenensport auf Vorschlag der zum Einzugsbe-
reich der Gruppen gehörenden Mitgliedsverbände 
bis zum Ende einer Spielzeit ernannt.  Wiederwahl 
und Wiederernennung sind möglich.

22.3  Der Vizepräsident Jugendsport sowie die 
Mitglieder des Ressorts Jugendsport werden von 
der Jugendwarte-Tagung gewählt. Ihre Wahl be-
darf der Bestätigung durch den nächstfolgenden 
ordentlichen Bundestag.

22.4  Scheidet ein gewähltes Mitglied des Präsi-
diums, eines Ausschusses oder einer Rechts- bzw. 
Kontrollinstanz vorzeitig aus, so bestellt das Prä-
sidium einen kommissarischen Vertreter. Diese 
Bestellung bedarf der Zustimmung des nächst-
folgenden Bundestages. Ausnahme: Kommissa-
risch bestellte Vertreter der in § 22.2 als Ausnahme 
genannten Personen bedürfen keiner Zustimmung.

22.5  Die Amtszeit kommissarisch bestellter Ver-
treter endet mit dem nächstfolgenden ordent-
lichen Bundestag. Ausnahme: Die Bestellung der in  
§ 22.2 als Ausnahme genannten Personen endet 
mit Ablauf der Amtszeit.

22.6  Gewählte Amtsträger müssen ihre Ämter 
niederlegen, wenn ihnen der Bundestag das Ver-
trauen entzieht.
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22.7  Ehrenamtlich Tätige haften für Schäden, 
die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
verursachen, nur bei Vorsatz und grober Fahrläs-
sigkeit.

§ 23	 Der Bundestag

23.1  Der Bundestag ist das oberste Organ des 
DTTB.

23.2  Ihm gehören an:

n	 die Delegierten der Mitglieds- und Regionalver-
bände,

n	 die Mitglieder des Präsidiums,

n	 die Vorsitzenden der Ausschüsse oder ein Ver-
treter aus dem jeweiligen Ausschuss,

n	 die Vorsitzenden der Ressorts oder ein Vertreter 
aus dem jeweiligen Ressort,

n	 der Aktivensprecher,

n	 die Aktivensprecherin,

n	 der Vorsitzende des TTBL-Trägervereins e.V. 
oder sein Vertreter

n	 die Ehrenmitglieder,

n	 die Vorsitzenden der Rechtsprechungs- und 
Kontrollorgane, die sich von einem Mitglied 
ihrer Instanz vertreten lassen können.

23.3  Der ordentliche Bundestag tritt in jedem Jahr 
grundsätzlich in der ersten Hälfte des Monats Juni 
zusammen. 

23.4  Außerordentliche Bundestage werden auf 
Beschluss des Präsidiums einberufen. Des Weiteren 
müssen vom Präsidium außerordentliche Bun-
destage einberufen werden, wenn Mitglieds- und 
Regionalverbände, die zusammen mindestens ein 
Drittel der Mitgliederstimmen beim Bundestag 
des DTTB vertreten, oder wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieds- und Regionalverbände dies in 
schriftlicher Form verlangen.

§ 24	 Bundestag:  
Aufgaben und Stimmrecht

24.1  Der Bundestag des DTTB ist insbesondere 
zuständig für

n	 die Entgegennahme der schriftlich vorzule-
genden Berichte des Präsidenten, der Vize-
präsidenten, der Vorsitzenden der Ausschüsse 

und Ressorts, des Sportdirektors sowie der 
Vorsitzenden der Rechtsprechungs- und Kon-
trollorgane,

n	 die Änderung der Satzung, den Erlass und 
die Änderung der Ordnungen (mit Ausnahme 
der Jugendordnung) und der übrigen Bestim-
mungen, wobei § 28.5 unberührt bleibt, 

n	 die Änderungen im Teil A der Durchführungsbe-
stimmungen für Veranstaltungen des DTTB,

n	 die Genehmigung der Jugendordnung

n	 die Genehmigung der Geschäftsordnung der 
Rechts- und Kontrollinstanzen

n	 die Umsetzung der Internationalen Tischtennis-
regeln A und B,

n	 die Entlastung der gewählten Mitglieder des 
Präsidiums,

n	 die alle zwei Jahre anstehende Wahl der Mit-
glieder des Präsidiums und der Ausschüsse, der 
Rechtsprechungs- und Kontrollorgane,

n	 die alle zwei Jahre anstehende Bestätigung des 
Vizepräsidenten Jugendsport sowie der Mitglie-
der des Ressorts Jugendsport,

n	 die Bestätigung des Ressortleiters Bundesligen 
Damen,

n	 Nachwahlen für die restliche Wahlperiode,

n	 die Festlegung der Beiträge für ordentliche und 
außerordentliche Mitglieder,

n	 die Entgegennahme des Berichts der Haushalts-
prüfungskommission,

n	 die Genehmigung der Jahresrechnung des vo-
rangegangenen Jahres,

n	 die Genehmigung eines Nachtragshaushaltes 
für das laufende Jahr,

n	 die Genehmigung des Haushaltes für das fol-
gende Jahr,

n	 die mittelfristige Finanzplanung, 

n	 den Beschluss über die Auflösung des DTTB.

24.2  Jedem Mitgliedsverband steht eine Grund-
stimme zu, ferner für je angefangene 50 Vereine 
eine weitere Stimme. Die Übertragung von mehr 
als zehn Stimmen auf eine Person ist nicht zulässig. 
Die Regionalverbände, die gewählten Mitglieder 
des Präsidiums, der Generalsekretär, die Vorsit-
zenden der Ausschüsse und Ressorts oder deren 
Vertreter, die Aktivensprecher und der Vorsitzende 
des TTBL-Trägervereins e.V. oder dessen Vertre-
ter haben je eine Stimme. Den Vorsitzenden der 
Rechtsprechungs- und Kontrollorgane bzw. deren 
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Vertretern können keine Stimmen übertragen wer-
den. Mitgliedern des Präsidiums und der Ausschüs-
se sowie den hauptamtlichen Mitarbeitern des 
DTTB können keine Stimmen der Regional- und 
Mitgliedsverbände übertragen werden. Ehrenmit-
gliedern können Stimmen der Regional- und Mit-
gliedsverbände übertragen werden.

24.3  Anträge müssen spätestens acht Wochen vor 
dem Bundestag des DTTB beim Generalsekretariat 
eingegangen sein. Sie müssen den Mitgliedsverbän-
den und allen weiteren Teilnehmern spätestens vier 
Wochen vor dem Bundestag des DTTB vorliegen. 
Verspätete Anträge können als Dringlichkeitsanträ-
ge eingebracht und zur Abstimmung gebracht wer-
den, wenn zwei Drittel der anwesenden Stimmen 
die Dringlichkeit bejahen. Satzungsänderungen 
können aufgrund eines Dringlichkeitsantrages 
nicht beschlossen werden.

24.4  Antragsberechtigt zum Bundestag des DTTB 
sind die Mitgliedsverbände, die Regionalverbände, 
der TTBL-Trägerverein e.V., das Präsidium und die 
in § 21 aufgeführten Ausschüsse und Ressorts. 

24.5  Zur Änderung der Satzung ist 2/3-Mehrheit, 
zur Änderung der §§ 1-9 3/4-Mehrheit und zur 
Änderung des § 65 9/10-Mehrheit der jeweils an-
wesenden Stimmen erforderlich.

24.6  In Abweichung von § 53.2 ist bei  Abstim-
mungen eine einfache Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen sowie die Zustimmung von mindestens 
40% der abstimmenden Mitgliedsverbände erfor-
derlich.

24.7  Es bestehen insbesondere folgende Ord-
nungen und Durchführungsbestimmungen, die ih-
rerseits nicht Bestandteile der Satzung sind:

n	 Wettspielordnung

n	 Bundesligaordnung

n	 Regionalliga- und Oberligaordnung

n	 Durchführungsbestimmungen für Veranstal-
tungen des DTTB

n	 Schiedsrichterordnung

n	 Jugendordnung

n	 Ehrenordnung

n	 Beitrags- und Gebührenordnung

§ 25	 Der Beirat

25.1  Der Beirat berät über die Entwicklung im 
DTTB und sportpolitische Fragen.

25.2 Ihm gehören an:

n	 die Mitglieder des Präsidiums,

n	 die Vorsitzenden der Ausschüsse,

n	 die Präsidenten/Vorsitzenden der Mitglieds- 
und Regionalverbände oder deren Vertreter,

n	 der Vorsitzende des TTBL-Trägervereins e.V.

25.3  Der Beirat tritt mindestens einmal jährlich 
zusammen, grundsätzlich in der Zeit von der 47. bis 
zur 50. Kalenderwoche.
Tagesordnungspunkte können von allen Mitglie-
dern benannt werden. Notwendige Unterlagen 
sind an das Generalsekretariat zu schicken.

25.4  Der Beirat wird einberufen auf Beschluss des 
Präsidiums. Des Weiteren muss das Präsidium den 
Beirat einberufen, wenn Mitglieds- und Regional-
verbände, die zusammen mindestens ein Drittel 
der Mitgliederstimmen beim Bundestag vertreten, 
oder wenn mindestens die Hälfte der Mitglieds- 
und Regionalverbände dies in schriftlicher Form 
verlangen.

§ 26	 Das Präsidium

26.1  Dem Präsidium gehören an: 

n	 der Präsident

n	 der Vizepräsident Leistungssport

n	 der Vizepräsident Jugendsport

n	 der Vizepräsident Sportentwicklung

n	 der Vizepräsident Finanzen

n	 der Generalsekretär

n	 der Ehrenpräsident (§ 32)

n	 der Sportdirektor mit beratender Stimme

26.2  Die Regelung der Aufgaben der Mitglieder 
des Präsidiums erfolgt in der Geschäftsordnung 
für das Präsidium.
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§ 27	 Beschlussfähigkeit  
des Präsidiums

27.1  Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mehr 
als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 

27.2  Dem Vizepräsidenten Finanzen darf kein wei-
teres Amt übertragen werden.

§ 28	 Aufgaben des Präsidiums

28.1  Das Präsidium führt den DTTB und sorgt für 
die Einhaltung der Satzung und die Ausführung der 
Beschlüsse des Bundestages und des Beirats. Dazu 
gehört auch die Schlichtung von Streitigkeiten der 
Bundesangehörigen, der Mitglieds- und Regional-
verbände untereinander, bei Bundesangehörigen 
jedoch nur, soweit es sich um eine Bundesange-
legenheit im Sinne des § 5 handelt. Es kann sich 
dabei der Mitwirkung der Kontrollkommission 
bedienen. Mitglieder des Präsidiums sind von der 
Beschlussfassung ausgeschlossen, wenn Angele-
genheiten von Vereinen ihrer Landesverbände be-
troffen sind. 
Das Präsidium entscheidet über Beschwerden ge-
gen Entscheidungen der Ligavertreter.

28.2  Die Mitglieder des Präsidiums leiten unter 
Beachtung der gegebenen Richtlinien und Be-
schlüsse ihre Aufgabenbereiche selbstständig.

28.3  Das Präsidium legt in einer Geschäftsord-
nung die Aufgaben des Generalsekretariats fest 
und genehmigt die Geschäftsordnungen der Aus-
schüsse und Ressorts.

28.4  Das Präsidium regelt die Prüfung und Zulas-
sung von Materialien für den Wettkampfsport im 
nationalen Spielbetrieb.

28.5  Das Präsidium beschließt über die Einfügung 
der jeweiligen neuen Fassung der Anti-Doping-
Ordnung in die Satzung und die Wettspielordnung 
des DTTB.

28.6  Das Präsidium wird vom Präsidenten minde-
stens viermal jährlich einberufen. Es muss einbe-
rufen werden, wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder dies verlangt.

28.7  Das Präsidium ist berechtigt, Präsidiums-, 
Ausschuss- und Ressortmitglieder bei grober 
Pflichtverletzung oder bei Verstößen gegen die 
geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze des 
Sports mit sofortiger Wirkung durch schriftlich be-
gründete Entscheidung längstens bis zum nächsten 

Bundestag ihres Amtes zu entheben; bei der Dauer 
der Amtsenthebung sind die Gesamtumstände zu 
berücksichtigen. Der Betroffene ist vorher zu hö-
ren. Er hat das Recht zur Beschwerde beim Bundes-
gericht innerhalb einer Woche nach Zustellung der 
Entscheidung. Wird der Beschwerde stattgegeben, 
befindet sich der Betroffene wieder im Amt.

28.8  Das Präsidium ernennt die Mitglieder des 
Disziplinarorgans Anti-Doping gemäß § 39 der 
Satzung sowie Artikel 12.1 der Anti-Doping-Ord-
nung. Mitglieder des Disziplinarorgans Anti-Do-
ping dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder anderer 
Rechtsinstanzen des DTTB sein.

28.9  Das Präsidium ernennt den Datenschutzbe-
auftragten und auf Vorschlag die Beauftragten in 
den Ressorts gemäß § 21 der Satzung, sofern sie 
nicht durch Wahl beauftragt oder nach ihrer Wahl 
zu bestätigen sind.

28.10  Das Präsidium ist, auch zum Zwecke der 
Umsetzung der Internationalen TT-Regeln, be-
rechtigt, mit Spielern für sämtliche internationalen 
Veranstaltungen und Wettbewerbe Vereinbarungen 
mit Rechten und Pflichten abzuschließen. Diese 
Vereinbarungen enthalten im Besonderen Rege-
lungen zum Tragen/Verwenden durch den DTTB 
gestellter Kleidung/Ausrüstung und zu der Verwer-
tung von Bildrechten.

Darüber hinaus ist das Präsidium berechtigt, mit 
Ärzten, Physiotherapeuten, Trainern, Betreuern 
und Sportlern Vereinbarungen abzuschließen, die 
die jeweiligen Rechte und Pflichten bei Verstö-
ßen gegen Anti-Doping-Bestimmungen der ITTF, 
des DTTB, der WADA oder der NADA  vorsehen 
(insbesondere Rückforderungen von Hotel-, Ver-
pflegungs-, Flug- und Fahrtkosten). Arbeitsrecht-
liche Maßnahmen und Maßnahmen des Diszi-
plinarorgans Anti-Doping (§ 39) bleiben hiervon 
unberührt.

Das Präsidium schließt mit den oben Genannten 
eine Schiedsvereinbarung auf das Deutsche Sport-
schiedsgericht im Hinblick auf das Verfahren bei 
Verstößen gegen Anti-Dopingbestimmungen ab.
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Die Nominierung zu internationalen Veranstal-
tungen und Wettbewerben sowie die Gewährung 
von Leistungen kann vom Abschluss der genannten 
Vereinbarungen und der Schiedsvereinbarung ab-
hängig gemacht werden.

§ 29	 Vertretung des DTTB

29.1  Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 
Präsident, die Vizepräsidenten und der General-
sekretär. Der DTTB wird gerichtlich und außerge-
richtlich durch jeweils zwei dieser Mitglieder des 
Präsidiums gemeinsam vertreten.

29.2  Im Innenverhältnis zwischen Vorstand und 
Verein gilt, dass der Präsident und der Vizepräsi-
dent Finanzen den DTTB gemeinsam vertreten. 
Wenn der Präsident oder der Vizepräsident Fi-
nanzen während der Amtsperiode zurückgetreten 
oder aus anderen Gründen an der Wahrnehmung 
ihres Amtes gehindert sind, tritt an ihre Stelle ein 
weiterer Vizepräsident oder der Generalsekretär.

29.3  Der Generalsekretär ist hauptamtlich ange-
stellt. Über seine Anstellung bestimmt das Prä-
sidium. Er ist kraft seines Amtes Mitglied des 
Präsidiums.

§ 30	 Aufgaben des Präsidenten

30.1  Der Präsident repräsentiert den DTTB nach 
innen und außen.

30.2  Er führt den Vorsitz im Bundestag, den Sit-
zungen des Beirats und im Präsidium. Er beruft 
diese Organe ein und stellt die Tagesordnung auf.

30.3  Der Präsident bestimmt die Richtlinien der 
Arbeit des Präsidiums und entscheidet die lau-
fenden Angelegenheiten, die nicht in den Zustän-
digkeitsbereich eines Mitglieds des Präsidiums oder 
eines Ausschusses fallen. Er koordiniert und beauf-
sichtigt die Arbeit der übrigen Mitglieder des Prä-
sidiums, der Ausschüsse und des Generalsekretärs. 
Er kann zu Präsidiumssitzungen Berater einladen.

30.4  Im Verhinderungsfall wird der Präsident 
durch einen der Vizepräsidenten vertreten. Er kann 
auch den Generalsekretär mit seiner Vertretung 
beauftragen.

30.5  Der Präsident kann auch Personen, die nicht 
Mitglied von Ausschüssen sind, mit Aufgaben 
betrauen.

30.6  Dem Präsidenten steht in Disziplinarange-
legenheiten nach Ausschöpfung des Rechtsweges 
und bezüglich des Erlassens von Ordnungs-, Reue- 
und Versäumnisgebühren sowie des Verkürzens 
einer Sperre jederzeit die Ausübung des Gnaden-
rechts zu.

§ 31	 Arbeit der Organe

31.1  Es bestehen die in § 21 genannten Ausschüs-
se, Ressorts, Rechtsprechungs- und Kontrollor-
gane.

31.2  Es können Arbeitsgruppen gebildet werden. 
Sie werden unter Festlegung ihres Aufgabenge-
bietes durch Bundestag, Beirat oder Präsidium 
eingesetzt und abberufen.

31.3  Die zuständigen hauptamtlichen Referenten 
und Sachbearbeiter sind Mitglieder in den Aus-
schüssen und Ressorts mit Sitz und Stimme und 
führen die Beschlüsse dieser Gremien aus.

31.4  Die Ausschüsse und Ressorts sowie die 
Rechtsprechungs- und Kontrollorgane werden je-
weils aufgrund einer Geschäftsordnung tätig.

31.5  Bei der Behandlung ihrer Aufgabenbereiche 
sind die zuständigen Vorsitzenden der Ausschüsse 
oder Ressorts nach §§ 33 und 35 bis 37 zur Bera-
tung hinzuzuziehen.

§ 32	 Ehrenpräsidenten, 
Ehrenmitglieder

32.1  Präsidenten können nach ihrem Ausschei-
den vom Bundestag zu Ehrenpräsidenten ernannt 
werden. Weitere Persönlichkeiten, die sich um 
den deutschen Tischtennissport verdient gemacht 
haben, können zu Ehrenmitgliedern des DTTB 
ernannt werden.

32.2  Ehrenpräsidenten gehören dem Präsidium 
mit beratender Stimme an.

32.3  Ehrenmitglieder gehören dem Bundestag mit 
beratender Stimme an.

32.4  Die Rechte des Ehrenpräsidenten und des 
Ehrenmitglieds des Präsidiums sowie der Ehrenmit-
glieder zum Zeitpunkt der Satzungsänderung am 
14.6.2008 bleiben erhalten.
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§ 33	 Ausschuss für Leistungssport

33.1  Dem Ausschuss für Leistungssport  
gehören an:

n	 der Vizepräsident Leistungssport  
als Vorsitzender

n	 der Sportdirektor

n	 der Vorsitzende des TTBL-Trägervereins e.V.

n	 der Ressortleiter Bundesligen Herren

n	 der Ressortleiter Bundesligen Damen

n	 der Aktivensprecher

n	 die Aktivensprecherin

n	 der Referent des Generalsekretariats

33.2  Dem Ressort Nominierungen innerhalb  
des Ausschusses für Leistungssport gehören an:

n	 der Sportdirektor als Vorsitzender

n	 der/die Bereichstrainer

33.3  Dem Ressort Bundesligen Herren innerhalb 
des Ausschusses für Leistungssport gehören an:

n	 ein Vertreter des TTBL-Trägervereins e.V.

n	 der Beauftragte der 2. Bundesliga Nord

n	 der Beauftragte der 2. Bundesliga Süd

n	 der Sportdirektor

n	 der Referent/Sachbearbeiter des General
sekretariats (Ligasekretär)

Die Vereinsversammlung der 2. Bundesligen wählt 
die beiden Beauftragten der 2. Bundesligen und 
bestimmt einen der beiden zum Ressortleiter, den 
anderen zum stellvertretenden Ressortleiter.

33.4  Dem Ressort Bundesligen Damen innerhalb 
des Ausschusses für Leistungssport gehören an:

n	 der Ressortleiter 1. Bundesliga Damen als 
Vorsitzender

n	 der stellvertretende Ressortleiter 1. Bundesliga 
Damen

n	 der Beauftragte der 2. Bundesliga Nord

n	 der Beauftragte der 2. Bundesliga Süd

n	 der Sportdirektor

n	 der Referent/Sachbearbeiter des General
sekretariats

33.5  Die Trainer haben zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben innerhalb der vorgenannten Gremien 
Stimmrecht.

33.6  Die Ligavertreter werden durch die Vereine 
der jeweiligen Ligen gewählt.

33.7  Die Aktivensprecher werden vom jeweiligen 
A-/B-Kader gewählt.

§ 34	 Der Sportdirektor

Der Sportdirektor ist hauptamtlich angestellt. 
Über seine Anstellung bestimmt das Präsidium. 
Er ist teilnahme- und stimmberechtigt an allen 
Sitzungen der Ressorts nach §35.2 bis 35.8

§ 35	 Ausschuss für Wettkampfsport

35.1  Dem Ausschuss für Wettkampfsport  
gehören an:

n	 der Vizepräsident Leistungssport  
als Vorsitzender

n	 der Ressortleiter Erwachsensport

n	 der Vizepräsident Jugendsport

n	 der Ressortleiter Seniorensport

n	 der Ressortleiter Schiedsrichter

n	 der Sportdirektor

n	 der Referent des Generalsekretariats

35.2  Dem Ressort Erwachsenensport innerhalb 
des Ausschusses für Wettkampfsport gehören an:

n	 der Ressortleiter Erwachsenensport  
als Vorsitzender

n	 der Beauftragte Einzelsport

n	 der Beauftragte Mannschaftssport

n	 der Beauftragte Wettkampfplanung

n	 der Referent/Sachbearbeiter des General
sekretariats

Bei der Behandlung ihres Aufgabengebiets sind 
die Spielleiter der Regional- und Oberligen 
hinzuzuziehen und haben hierfür Stimmrecht.

35.3  Dem Ressort Jugendsport innerhalb des Aus-
schusses für Wettkampfsport gehören an:

n	 der Vizepräsident Jugendsport als Vorsitzender

n	 der Beauftragte Einzelsport

n	 der Beauftragte Mannschaftssport

n	 der Beauftragte Statistik und Wertungen

n	 der Beauftragte Jugendförderung

n	 der Referent/Sachbearbeiter des General
sekretariats
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35.4  Dem Ressort Seniorensport innerhalb des 
Ausschusses für Wettkampfsport gehören an:

n	 der Ressortleiter Seniorensport als Vorsitzender

n	 der Beauftragte Einzelsport

n	 der Beauftragte Mannschaftssport

n	 der Beauftragte Öffentlichkeitsarbeit und 
Statistik

n	 der Beauftragte für Projekte

n	 der Referent/Sachbearbeiter des General
sekretariats

35.5  Dem Ressort Schiedsrichter innerhalb des 
Ausschusses für Wettkampfsport gehören an:

n	 der Ressortleiter Schiedsrichter als Vorsitzender

n	 der Beauftragte für Schiedsrichter-Ausbildung 
und -Weiterbildung

n	 der Beauftragte für Einsatzplanung & Statistik

n	 der Beauftragte für Einsatzplanung & Öffent-
lichkeitsarbeit

n der Referent/Sachbearbeiter des Generalsekre-
tariats

35.6  Mindestens einmal im Jahr tagt das Ressort 
Erwachsenensport unter Leitung des Vorsitzenden 
des Ausschusses für Wettkampfsport mit den Ver-
tretern der Mitglieds- und Regionalverbände. Die-
ses Gremium ist bei Angelegenheiten des Erwach-
senensports zuständig, insbesondere hinsichtlich 
des Teils B in den Durchführungsbestimmungen für 
Veranstaltungen des DTTB.

35.7  Mindestens einmal im Jahr tagt das Ressort 
Jugendsport mit den Vertretern der Mitglieds- und 
Regionalverbände. Dieses Gremium ist bei Angele-
genheiten des Jugendsports zuständig, insbeson-
dere hinsichtlich des Teils B in den Durchführungs-
bestimmungen für Veranstaltungen des DTTB. Alle 
zwei Jahre wählt es den Vizepräsidenten Jugend-
sport und die Mitglieder des Ressorts Jugendsport.

35.8  Mindestens einmal im Jahr tagt das Ressort 
Seniorensport mit den Vertretern der Mitglieds- 
und Regionalverbände. Dieses Gremium ist bei 
Angelegenheiten des Seniorensports zuständig, 
insbesondere hinsichtlich des Teils B in den Durch-
führungsbestimmungen für Veranstaltungen des 
DTTB.

35.9  Bei Abstimmungen gemäß der §§ 35.6, 35.7 
und 35.8 hat jedes Mitglied des Ressorts eine Stim-
me, für die Verbände gilt das Stimmenverhältnis 
wie im Bundestag, (§ 24), wobei die Stimmen eines 

Verbandes durch eine Person vertreten werden 
können. Hierbei sind eine einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen sowie die Zustimmung von 
mindestens 40 % der abstimmenden Mitgliedsver-
bände erforderlich. 

Bei solchen dieser Abstimmungen hinsichtlich des 
Teils B der Durchführungsbestimmungen über 
Regelungen für einzelne Bundesveranstaltungen, 
denen gemäß Teil A der Durchführungsbestim-
mungen nur ein Teil der Mitgliedsverbände zuge-
ordnet ist, sind solche Mitgliedsverbände nicht 
stimmberechtigt, die nicht dieser Bundesveranstal-
tung zugeordnet sind.

§ 36	 Ausschuss für  
Sportentwicklung

36.1  Dem Ausschuss für Sportentwicklung 
gehören an:

n	 der Vizepräsident Sportentwicklung  
als Vorsitzender

n	 der Ressortleiter Breitensport

n	 der Ressortleiter Schulsport

n	 der Ressortleiter Gesundheitssport

n	 die Ressortleiterin Mädchen und Frauen

n	 der Referent des Generalsekretariats

36.2  Dem Ressort Breitensport innerhalb des 
Ausschusses für Sportentwicklung gehören an:

n	 der Ressortleiter Breitensport als Vorsitzender

n	 zwei Beauftragte für Breitensport-Projekte

n	 der Referent/Sachbearbeiter des General
sekretariats

36.3  Dem Ressort Schulsport innerhalb des Aus-
schusses für Sportentwicklung gehören an:

n	 der Ressortleiter Schulsport als Vorsitzender

n	 zwei Beauftragte für Schulsport-Projekte

n	 der Referent/Sachbearbeiter des General
sekretariats
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36.4  Dem Ressort Gesundheitssport innerhalb 
des Ausschusses für Sportentwicklung gehören an:

n	 der Ressortleiter Gesundheitssport

n	 der Beauftragte Kursprogramm

n	 der Beauftragte für Projekte

n	 der Referent/Sachbearbeiter des Generalsekre-
tariats

36.5  Dem Ressort Mädchen und Frauen innerhalb 
des Ausschusses für Sportentwicklung gehören an:

n	 die Ressortleiterin Mädchen und Frauen

n	 zwei Beauftragte für Projekte

n	 alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im DTTB

n	 alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen im DTTB

n	 die Aktivensprecherin

36.6  Die Ressortleiterin Mädchen und Frauen 
beruft einmal im Jahr eine Arbeitstagung mit 
allen weiblichen ehren- und hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen des DTTB sowie den Vertreterinnen 
der Regional- und Mitgliedsverbände ein, um mit 
ihnen über die Entwicklung im Mädchen- und 
Frauensport zu beraten.

§ 37	 Ausschuss für Bildung  
und Forschung

Dem Ausschuss für Bildung und Forschung  
gehören an:

n 	der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung 
und Forschung 

n 	der Ressortleiter Traineraus- und -fortbildung

n 	der Ressortleiter Mitarbeiterqualifizierung

n 	der Ressortleiter Lehrmaterialien/neue Medien

n 	der Sportdirektor

n 	der Referent des Generalsekretariats

§ 38	 Gerichtsbarkeit

38.1  Die Gerichtsbarkeit innerhalb des DTTB wird 
durch unabhängige Rechtsprechungsorgane aus-
geübt. 

38.2  Rechtsprechungsorgane sind:

n 	das Sportgericht

n 	das Bundesgericht

38.3  Beiden Organen gehören jeweils an:

n 	ein Vorsitzender 

n 	ein stellvertretender Vorsitzender

n 	drei Beisitzer

38.4  Entscheidungen werden durch drei Mitglie-
der des jeweiligen Organs getroffen, unter denen 
entweder der Vorsitzende oder der stellvertretende 
Vorsitzende sein muss.

38.5  Die Mitglieder der Rechtsprechungsorgane 
dürfen nicht Mitglied des Präsidiums oder der 
Ausschüsse und Ressorts des DTTB sein. Die Vor-
sitzenden und die stellvertretenden Vorsitzenden 
beider Organe müssen die Befähigung zum Rich-
teramt haben.

§ 39 	 Disziplinarorgan Anti-Doping

39.1  Dem Disziplinarorgan Anti-Doping gehören 
die gemäß Anti-Doping-Ordnung vom Präsidium 
ernannten Mitglieder an:

n 	ein Vorsitzender

n 	zwei stellvertretende Vorsitzende

n 	zwei Vertreter aus dem Bereich der Medizin

n 	zwei ehemalige oder aktive Kadersportler

39.2  Der Vorsitzende und die stellvertretenden 
Vorsitzenden müssen die Befähigung zum Rich-
teramt haben. Die Vertreter aus dem Bereich der 
Medizin müssen Erfahrung bei der Betreuung von 
Leistungssportlern haben.

39.3  Das Disziplinarorgan ist zuständig für die 
Ahndung aller Verstöße, die im Zusammenhang 
mit dem Regelwerk der Anti-Doping-Ordnung ste-
hen.

39.4  Die Behandlung dieser Streitigkeiten ein-
schließlich der Sanktionen richtet sich nach der 
Anti-Doping-Ordnung in der zur Zeit der Doping-
kontrolle gültigen Fassung, es sei denn, der zur Zeit 
des Beginns des Verfahrens des DTTB-Disziplinar-
organs Anti-Doping gültige Anti-Doping-Ordnung 
sieht etwas anderes vor. Hinsichtlich der Rechts-
mittel wird auf  § 59.3 verwiesen.
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§ 40	 Kontrollkommission

40.1  Der Kontrollkommission gehören an:

n 	der Vorsitzende 

n 	zwei Beisitzer

40.2  Der Vorsitzende muss die Befähigung zum 
Richteramt haben.

40.3  Die Kommission hat die Interessen des DTTB 
in allen Verfahren vor den Rechtsinstanzen des 
DTTB wahrzunehmen. Sie beantragt die Einleitung 
von Disziplinarverfahren vor dem Sportgericht und 
hat das Recht, Rechtsmittel einzulegen.

§ 41	 Haushaltsprüfungskommission

41.1  Der Haushaltsprüfungskommission  
gehören an:

n 	der Vorsitzende

n 	zwei Beisitzer

41.2  Aufgabe der Haushaltsprüfungskommission 
ist die Prüfung der ordnungsgemäßen Wahrneh-
mung der Geschäfte beim DTTB und insbesondere 
die Einhaltung der Richtlinien gemäß § 64. Im Rah-
men dieser Aufgabenstellung führt die Haushalts-
prüfungskommission ihre Aufgaben selbstständig, 
weisungsfrei und eigenverantwortlich durch. Ihr 
sind alle für ihre Aufgaben erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen. Einsicht in die Akten ist zu gewähren.

41.3  Die Prüfungsergebnisse werden jedem Bun-
destag vorgelegt.

§ 42	 Antragsprüfungskommission

42.1  Der Antragsprüfungskommission  
gehören an:

n 	der Vorsitzende

n 	zwei Beisitzer

42.2  Die Kommission ist zuständig für die Über-
prüfung von allen zum Bundestag vorliegenden 
Anträgen hinsichtlich
der Konformität mit Satzung und Ordnungen,
der sprachlichen Darstellung,
der Vereinbarkeit mit bestehenden Regelungen.

42.3  Die Kommission ist beratend tätig und un-
terbreitet dem Antragsteller gegebenenfalls Än-

derungsvorschläge, die sich auf die vorgenannten 
Formalitäten und nicht auf Geist und Inhalt des 
Antrags beziehen.

§ 43	 gestrichen

§ 44	 Datenschutzbeauftragter

Der Datenschutzbeauftragte wird aufgrund der 
Datenschutzgesetze und nach § 9 tätig.

V. 	 Versammlungsordnung

§ 45	 Öffentlichkeit und Einberufung

45.1  Die Sitzungen und Versammlungen des DTTB 
sind außer denen des Bundestages nicht öffentlich. 
Die Öffentlichkeit kann beschlossen werden.

45.2  Alle Sitzungen müssen in der satzungsgemäß 
vorgeschriebenen Form einberufen werden. Die 
Organe sind nur dann beschlussfähig, wenn min-
destens 50 % der Stimmen anwesend sind.

§ 46	 Einladung

46.1  Der Bundestag und die Sitzungen des Beirats 
sind durch den Präsidenten schriftlich minde-
stens vier Wochen vorher unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung einzuberufen. Ein Hinweis auf den 
Sitzungstermin erfolgt mindestens zwölf Wochen 
vorher. 

46.2  Zu den Sitzungen der übrigen Organe hat der 
jeweilige Vorsitzende mindestens acht Tage vorher 
schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
einzuladen. 

46.3  Einladungen und zugehörige Anlagen können 
auf elektronischem Weg versandt werden. 

§ 47	 Leitung der Sitzungen

Der Bundestag, die Beiratssitzungen und die Prä-
sidiumssitzungen werden durch den Präsidenten 
oder einen Vertreter geleitet.

77



tischtennis 2011 / 2012Satzung des DTTB

§ 48	 Feststellungen

Zu Beginn der Sitzung sind zunächst die satzungs-
gemäße Einberufung und die Stimmberechtigung 
der anwesenden Personen festzustellen.
Die Tagesordnung ist, gegebenenfalls mit Ände-
rungen, zu genehmigen. 

§ 49	 Berichterstatter

Der Versammlungsleiter kann für die einzelnen Ta-
gesordnungspunkte aus den Reihen der Mitglieder 
der Organe Berichterstatter bestellen. 

§ 50	 Beteiligung

50.1  Jeder Tagungsteilnehmer kann sich an den 
Aussprachen beteiligen. Das Wort erteilt der Ver-
sammlungsleiter in der Reihe der Wortmeldungen. 

50.2  Spricht ein Redner nicht zur Sache, so kann 
ihm der Versammlungsleiter nach zweimaliger Auf-
forderung das Wort entziehen.

50.3  Die Verlesung von Schriftstücken bedarf der 
Zustimmung des Versammlungsleiters.

§ 51	 Wortmeldungen und Anträge

51.1  Bei Wortmeldungen zur Geschäftsordnung 
wird das Wort außerhalb der Reihenfolge der üb-
rigen Redner durch den Versammlungsleiter erteilt. 
Wird ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so 
kann ein Redner den Antrag begründen und ein 
anderer Redner gegen diesen Antrag sprechen. Die 
Redezeit ist hierbei auf drei Minuten beschränkt.

51.2  Anträge zur Geschäftsordnung und auf 
Schluss der Debatte kommen zur sofortigen Ab-
stimmung, nachdem der Antragsteller dafür und 
gegebenenfalls ein anderer Redner dagegen gespro-
chen haben. 

51.3  Redner, die zur Sache gesprochen haben, 
dürfen keinen Antrag auf Schluss der Debatte 
stellen. 

51.4  Ein Antrag zur Geschäftsordnung mit dem 
Ziel, über einen vorzulegenden Antrag wieder zur 
Tagesordnung überzugehen, soll vom Antragsteller 
begründet werden, bevor er zur Abstimmung ge-
bracht wird. In diesem Fall ist einem Redner gegen 
den Geschäftsordnungsantrag das Wort zu geben. 

51.5  Vor Abstimmung über den Schluss der De-
batte sind die Namen der noch in der Rednerliste 
eingetragenen Redner zu verlesen. 

51.6  Anträge auf Schluss der Rednerliste sind 
zulässig.

§ 52	 Reihenfolge 

52.1  Die Reihenfolge der zur Abstimmung kom-
menden Anträge ist festzulegen.
Liegen über einen Gegenstand mehrere Anträge 
vor, so ist zunächst über den weitestgehenden 
Antrag abzustimmen. Im Zweifel entscheidet der 
Versammlungsleiter, bei welchem Antrag es sich 
um den weitestgehenden handelt.

52.2  Bei Anträgen erhält zunächst der Antragstel-
ler das Wort zur Begründung seines Antrages.

§ 53	 Abstimmungen

53.1  Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch 
Handzeichen. Beschließt die Versammlung na-
mentliche Abstimmung, so erfolgt die Abstimmung 
durch Handzeichen in einer durch Los ermittelten 
Reihenfolge. Wird eine schriftliche Abstimmung 
beschlossen, so muss schriftlich unter Kennzeich-
nung des Abstimmenden abgestimmt werden.

53.2  Bei allen Abstimmungen entscheidet, soweit 
die Satzung nicht etwas anderes bestimmt, die ein-
fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimm-
enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht 
mitgezählt. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

53.3  Bestimmt die Satzung, dass die Mehrheit 
der anwesenden Stimmen entscheidet, so werden 
Stimmenthaltungen, ungültige und nicht abgege-
bene Stimmen als Nein-Stimmen gezählt. Stim-
mengleichheit gilt als Ablehnung.

53.4  Beschlüsse der Exekutiv-, Rechtsprechungs- 
und Kontrollorgane nach § 21 können auch auf 
elektronischem Wege, z. B. per Telefonkonferenz, 
per Telefax oder per E-Mail, herbeigeführt werden, 
wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. 
Auch bei diesen Beschlüssen genügt die einfache 
Stimmenmehrheit.
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§ 54	 Wahlen

54.1  Wahlen erfolgen geheim, es sei denn, dass 
nur ein Wahlvorschlag vorliegt. Selbst dann wird 
jedoch geheim abgestimmt, wenn auch nur ein 
Stimmberechtigter dies verlangt. 

54.2  Erhält bei Wahlen unter mehreren Bewerbern 
keiner die absolute Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, so findet eine Stichwahl unter den bei-
den Bewerbern mit höchster Stimmenzahl statt. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen wer-
den mitgezählt. Bei der Stichwahl entscheidet die 
relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

54.3  Wählbar ist auch, wer nicht anwesend ist, 
sofern er seine Zustimmung schriftlich erklärt hat.

54.4  Über jede Versammlung ist ein Protokoll an-
zufertigen, das alle Beschlüsse enthalten muss. Das 
Protokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem 
Protokollführer zu unterzeichnen. Über das Proto-
koll ist in der nächsten Sitzung Beschluss zu fassen.

§ 55	 Bekanntmachung

Beschlüsse des Bundestags sind im amtlichen Or-
gan des DTTB bekannt zu machen.

VI. 	 Rechtsordnung

§ 56	 Aufgaben der 
Rechtssprechungsorgane

56.1  Den Rechtsprechungsorganen obliegt die 
Verhängung von Disziplinarmaßnahmen

n	 gegenüber Mitglieds- und Regionalverbänden 
und Bundesangehörigen wegen Verstoßes gegen 
die Bestimmungen und Regeln der ITTF, 

n	 gegenüber Mitglieds- und Regionalverbänden 
wegen Verstoßes gegen die Satzung, die Ord-
nungen und die übrigen Bestimmungen,

n	 gegenüber Bundesangehörigen und Lizenzspie-
lern wegen Verstoßes gegen die Satzung und 
die Ordnungen oder wegen Verstoßes gegen 
die sportliche Disziplin, soweit es sich um Bun-
desangelegenheiten handelt, wobei ein Verstoß 
gegen die sportliche Disziplin insbesondere vor-
liegt 

n	 bei schuldhaften Verstößen gegen die Anti-
Doping-Ordnung

n	 bei Gefährdung der Gesundheit, Beleidigung 
oder Bedrohung von Spielern, Trainern, Betreu-
ern, Offiziellen oder Zuschauern,

n	 Tätlichkeiten gegen Spieler, Trainer, Betreuer, 
Offizielle oder Zuschauer,

n	 Nichtbefolgung von Anordnungen der Schieds-
richter,

n	 Herbeiführung eines Spielabbruchs.

56.2  Den Rechtsprechungsorganen obliegen 
weiter

n	 die Überprüfung von Disziplinarmaßnahmen 
der Mitglieds- und Regionalverbände gegen 
Bundesangehörige, soweit auf eine Sperre von 	
mehr als einem Jahr erkannt worden ist,

n	 die Überprüfung von Entscheidungen der spiel-
leitenden Stelle auf Bundesebene über Rechts-
behelfe nach der Bundesliga-Ordnung bzw. der 
Regionalliga- und Oberligaordnung,

n 	der Erlass einstweiliger Verfügungen,

n 	die Entscheidung über Beschwerden gemäß  
§ 28 sowie über die Anfechtung von Wahlen, 
Bestätigungen und Beschlüssen des Bundes-
tages und des Präsidiums gemäß § 22 der Sat-
zung sowie von Verwaltungsakten,

n 	die Überprüfung von Einsprüchen gegen nach 
§ 61 verhängte Maßnahmen.

§ 57	 Zuständigkeit  
des Sportgerichts

57.1  Das Sportgericht ist als erste Instanz zustän-
dig für Disziplinarverfahren und alle Streitigkeiten, 
die den Sportbetrieb und Verwaltungsakte betref-
fen, soweit sie nicht ausdrücklich dem Bundesge-
richt zugewiesen sind.

57.2  Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens 
setzt einen Antrag der Kontrollkommission voraus.

§ 58	 Zuständigkeit  
des Bundesgerichts

Das Bundesgericht ist zuständig

n	 für die Überprüfung von Entscheidungen des 
Sportgerichts, 
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n 	für die Überprüfung von Disziplinarmaßnah-
men der Mitglieds- und Regionalverbände ge-
gen Bundesangehörige, soweit auf eine Sperre 
von mehr als einem Jahr erkannt worden ist, 

n 	für die Entscheidung über Beschwerden gemäß 
§ 28 sowie über die Anfechtung von Wahlen, 
Bestätigungen und Beschlüssen des Bundes-
tages und des Präsidiums gemäß § 22 der 
Satzung.

§ 59	 Rechtsmittel

59.1  Gegen Entscheidungen des Sportgerichts ist 
das Rechtsmittel der Berufung, bei einstweiliger 
Verfügung das Rechtsmittel der Beschwerde ge-
geben. 

59.2  Ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung 
des Sportgerichts, eines Mitgliedsverbandes, eines 
Regionalverbandes oder des DTTB ist nur zulässig, 
wenn es binnen drei Wochen nach Zugang der 
angefochtenen Entscheidung an den Vorsitzen-
den des Bundesgerichts abgesandt (Datum des 
Poststempels) und diesem zugleich der Nachweis 
der Einzahlung der Rechtsmittelgebühr erbracht 
worden ist. 

59.3  Die Rechtsfolgen einstweiliger Verfügungen 
und der Entscheidungen des Bundesgerichts treten 
mit deren Zustellung ein.

Gegen eine Entscheidung des Bundesgerichts oder 
des DTTB-Disziplinarorgans Anti-Doping kann un-
ter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs ein 
Rechtsmittel gemäß § 45 der Sportschiedsge-
richtsordnung (DIS-SportSchO) der Deutschen 
Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) 
eingelegt werden. Ein Verfahren vor dem Deut-
schen Sportschiedsgericht, das keinen Verstoß 
gegen Anti-Doping-Bestimmungen zum Gegen-
stand hat, soll, soweit nach der DIS-SportSchO 
möglich und zulässig, vorbehaltlich einer abwei-
chenden Entscheidung der Parteien, vor einem 
Einzelschiedsrichter erfolgen. Verfahren, die einen 
Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen zum 
Gegenstand haben, richten sich in jedem Fall nach 
§ 2.2 DIS-SportSchO. Nach der DIS-SportSchO 
kann in einer Streitigkeit, die einen Verstoß ge-
gen Anti-Doping-Bestimmungen zum Gegenstand 
hat, gegen den Schiedsspruch Rechtsmittel zum 
Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne 
eingelegt werden. Der Verband schließt entspre-
chende Schiedsvereinbarungen mit allen, die der 

Entscheidungshoheit des DTTB-Disziplinarorgans 
Anti-Doping oder des Bundesgerichts unterliegen.

Die Anrufung des Deutschen Sportschiedsgerichtes 
durch den Rechtsmittelkläger hat binnen zwei Wo-
chen nach Erhalt der angefochtenen Entscheidung 
zu erfolgen. Entscheidend ist der Eingang  der 
Klageschrift beim Sportschiedsgericht.

59.4  Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wir-
kung. Der Vorsitzende der zur Entscheidung über 
das Rechtsmittel zuständigen Instanz kann auf 
begründeten, schriftlichen Antrag eine aufschie-
bende Wirkung anordnen oder eine einstweilige 
Maßnahme treffen. Diese Entscheidung ist nicht 
anfechtbar.

59.5  Für das Verfahren vor den Rechtsinstanzen 
ist eine Geschäftsordnung maßgebend, die sich 
die Rechtsinstanzen im Einvernehmen mit der 
Kontrollkommission geben. Die Geschäftsordnung 
regelt auch, wer die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen hat. Die Geschäftsordnung bedarf der Zustim-
mung des Bundestages.

§ 60	 Maßnahmen

60.1  Die Rechtsinstanzen des DTTB können fol-
gende Disziplinarmaßnahmen verhängen:

n	 gegenüber Mitglieds- und Regionalverbänden: 

1. Verweis 

2. Geldstrafe bis zu 1 280 €, 

3. zeitweilige Sperre von der Teilnahme am Sport-
betrieb für den Mitgliedsverband und seine Ange-
hörigen, soweit der Sportbetrieb die Grenzen des 
Mitgliedsverbandes überschreitet, 

4. Untersagung der Durchführung von internatio-
nalen und/oder Bundesveranstaltungen

n	 gegenüber Bundesangehörigen und außeror-
dentlichen Mitgliedern und Lizenzspielern: 

1. Verweis 

2. Geldstrafe bis zu 2 560 €

3. zeitweilige oder ständige Sperre von der Teil-
nahme am aktiven Sportbetrieb und/oder von der 
Ausübung eines sportlichen Amtes, wobei sich 
Sanktionen hinsichtlich des Dopings nach der Anti-
Doping-Ordnung richten 

4. Untersagung der Durchführung von sportlichen 
Veranstaltungen
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60.2  Maßnahmen zu 2. bis 4. können nebeneinan-
der verhängt werden.

60.3  Geht die Geldstrafe nicht innerhalb von vier 
Wochen nach Zustellung des Urteils beim DTTB 
ein, so kann der Vorsitzende des Sportgerichts auf 
Antrag des Vorsitzenden des Kontrollausschusses 
gegen den Verurteilten Maßnahmen nach Absatz 
1 mit Ausnahme eines Verweises und einer Geld-
strafe verhängen. Die verhängten Maßnahmen 
dauern fort, bis sie durch den Vorsitzenden des 
Sportgerichts aufgehoben sind. Die Aufhebung 
hat zu erfolgen, sobald die Geldstrafe beim DTTB 
eingegangen ist.

§ 61	 Ahndung von Verstößen

Soweit gemäß § 5 erlassene Ordnungen oder üb-
rige Bestimmungen die Ahndung von Verstößen 
vorsehen, können verhängt werden:

n	 Ordnungsgebühren

n	 Versäumnisgebühren

n	 Reuegebühren

n	 Punktabzug

n	 Sperren von Mannschaften

VII.	 Haushaltswesen

§ 62	 Haushaltsjahr

62.1  Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Jährlich 
ist ein Haushaltsplan aufzustellen, der in Ertrag 
und Aufwand ausgeglichen sein muss. 

62.2  Die Haushaltsmittel sind nach den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
verwenden.

62.3  Für jedes Haushaltsjahr ist über Ertrag und 
Aufwand abzurechnen. Die Jahresrechnung ist 
von der Haushaltsprüfungskommission zu prüfen. 
Über das Ergebnis ist den Beschlussorganen zu 
berichten.

§ 63	 Beiträge, Gebühren, Abgaben

63.1  Der DTTB erhebt jährlich von seinen Mit-
gliedsverbänden Beiträge sowie Gebühren und 

Abgaben nach der Gebührenordnung. Die Höhe 
der Beiträge, Gebühren und Abgaben wird vom 
Bundestag festgelegt. 

63.2  Die Beiträge sind zu gleichen Teilen am 
Beginn eines jeden Kalender-Vierteljahres fällig, 
Gebühren und Abgaben innerhalb eines Monats 
nach Rechnungsstellung. 

63.3  Bei Zahlungsverzug können Mahnkosten und 
Verzugszinsen berechnet werden. Der Bundestag 
kann den Entzug des Stimmrechts beschließen.

§ 64	 Richtlinien

Das Präsidium erlässt in Abstimmung mit der 
Haushaltsprüfungskommission Richtlinien, in de-
nen die Art der Kassen- und Buchführung, die Ab-
rechnungsverfahren mit den Mitarbeitern und die 
Verfügungsberechtigung festgelegt werden.

VIII.	 Auflösung des DTTB

§ 65

65.1  Der DTTB kann nur durch Beschluss des 
Bundestages aufgelöst werden. Die Beschlussfas-
sung muss bei der Einberufung der Versamm-
lung angekündigt sein. Der Beschluss bedarf der 
9/10-Mehrheit der anwesenden Stimmen. 

65.2  Das Vermögen des DTTB fällt bei seiner Auf-
lösung oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes 
dem deutschen Staat zu, der das Vermögen zur 
Förderung des Tischtennissports zu verwenden 
hat.

65.3  Die Neufassung der Satzung wurde am 19. 
Juni 2011 in Frankfurt am Main beschlossen.
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